
Schriftliche Anfrage  
des Abgeordneten Franz Bergmüller AfD  
vom 11.06.2024

Grundsteuererklärungen in Bayern

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.  Welcher Anteil der in Bayern insgesamt fälligen Grundsteuererklärungen 
wurde nach Kenntnis der Staatsregierung bislang nicht eingereicht?   2

2.  Wie viele Grundsteuererklärungen (absolut) wurden im Freistaat Bay-
ern nach Kenntnis der Staatsregierung bislang nicht eingereicht?   2

3.  Wie viele Beamte sind nach Kenntnis der Staatsregierung in Bayern 
für die Bearbeitung der Grundsteuererklärungen abgestellt?   2

4.  Wie viele Stellen wurden innerhalb der Behörden für die Bearbeitung 
der Grundsteuererklärung zusätzlich geschaffen?   2

Hinweise des Landtagsamts   3
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Antwort  
des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat  
vom 20.06.2024

1.  Welcher Anteil der in Bayern insgesamt fälligen Grundsteuererklärungen 
wurde nach Kenntnis der Staatsregierung bislang nicht eingereicht?

2.  Wie viele Grundsteuererklärungen (absolut) wurden im Freistaat Bay-
ern nach Kenntnis der Staatsregierung bislang nicht eingereicht?

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

In Bayern sind für insgesamt rund 6,4 Mio. wirtschaftliche Einheiten Hauptfeststellungen 
durchzuführen. Bisher wurden rund 6,36 Mio. Grundsteuererklärungen abgegeben. 
Dies entspricht rund 99 Prozent der abzugebenden Grundsteuererklärungen, wobei 
allerdings, wie auch in anderen Ländern, Mehrfachübermittlungen enthalten sein kön-
nen, wenn für ein Aktenzeichen mehrere Erklärungen (identisch oder unterschiedlich) 
abgegeben wurden.

3.  Wie viele Beamte sind nach Kenntnis der Staatsregierung in Bayern 
für die Bearbeitung der Grundsteuererklärungen abgestellt?

Am 1. Januar 2024 waren in den Bewertungsstellen der Finanzämter 862,76 Be-
schäftigte (Mitarbeiterkapazitäten) für die Erhebung der Grundsteuer nach geltendem 
und neuem Recht tätig.

4.  Wie viele Stellen wurden innerhalb der Behörden für die Bearbeitung 
der Grundsteuererklärung zusätzlich geschaffen?

Für die bayerische Steuerverwaltung wurden für die Bearbeitung der Grundsteuer-
reform insgesamt 450 zusätzliche Stellen geschaffen.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.
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